
Richtlinie der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna
über

die Ebrung bei besonderen Anlässen

Alleemeines

(l) Die Gemeinde Reinhsrdtdorf-Schöna nimmt nach Maßgabe folgerde
Ehrungen vor:

a) bei Ehejubiläen

b) bei Altenjubiläen

(2) D€r Erlass dies€r Richtlini€ schließt die Vomahme von Ehrurgen bei
anderen besonderen Anlessen nicht aus.

l l '
Grundsäee 6r die Vomahme von Efuunqen

Die Ehrungen werden nur volgenommcn, welm diejenigor' die geehrt werden
sollen, ihren tlauptwohnsitz h ReinhardMorf-Schöna mit d€m OT Kleingießhllbel
haben.

IIt.
Ehruns b€i Ehejubilä€n

( l) Die Gemeinde Reinhardtdorf-Schöns ehn Jubelpoare beim 50jährigen
Ehejubiläurn (Goldene Hochzeit) und vom 60jährig€n Ehejubilürm (Diamantene
Hoahzcio an, b€i jeden im Abstand von 5 Jah€n folgenden Ehejubilüum.

(2) Die Ehrung geschidf dureh Üben€ichung cines Präs€ntes im wert von

30,00 EURO

einschließlich Blumen und einer Gläckwunschkarte.



tv.
Ehrunq bei Altersiubilaren

(l) Die Gemeinde ReinhardMorf-Schöna ehlt Alrersjubilare bei Vollendung des 80. und
85. Leb€nsjahrcs |nit der Überreichung einer Glllckwunschkarte und einem Blumen-
präs€nt im Wett von 10,00 €.

(2) Die Gerneinde ReinhardMorf-Schöna ehrt Altersjubilare bei Vollendung
des 90., 95. und lü). trbensjahres.

(3) Bei Vollendung dieser Lebensjahre erfolgl die Ehrung in Form eines Präse es
einschließlich Blumen und Kate im Wed voo

25,00 €

Verfahren

(l) Alle Ehrungen erfolgwr im Einverständnis mit den Betoffenen bzw. mit den
gesetzlichen Vert €tem.

(2) Die Glüak*unschksden werden vom Bürgermeister unterzeichnel.

(3) Die Aushändigung d€r Ehr€ngaben erfolgt duch den Bibgermeister, s€inen
Stellvertr€ter ode. ein€n Beaunragten im Rahmen des Gemeinderal€s.

(4) Alle Jubilarc, beginn€nd mit Vollerdung des 75. Leborsjahres und jeweils
nach weiteren 5 Jahren, wetden in der Sächsischen Zeiturg ur|d im Amtsblatt
der Stadt Bad Schandau, Teil Reinhardtsdorf-Schöna! veröffentlicht und an
MDR I Radio Sachs€n, ?!ü Gratulation in der morgentlichen Grußs€ndung
tlb€ßandt.
Ab dem 90. Lebensjalr erfolgt diese Bekanntgab€ jälülich.

vt.
Inkrafttreten

Dies€ Richdinie tritt rückwirkend zün 01.01.2009 in Kraft.

Die Richtlinie vom 17.12.2003 wird damit außer Kraft ses€td.

Reinhlgllsdorf, am 04. l0,er2 2ffi9
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